
VERNEHMLASSUNG VORENTWURF DES BUN-
DESGESETZES ÜBER DIE MUTTERSCHAFTS-
VERSICHERUNG 

an die richtige Stossricbtung gewählt wird. 

STELLUNGNAHME DER EIDGENOSSISCHEN 
KOMMISSION FÜR FRA UENFRAGEN II. BEANTWORTUNG DER FRAGEN l - 6 

I. GRUNDSATZLICHES 

Die Eidg'. Kommission für Frauenfragen begrüsst die ^ 
Einführung einer Mutterscbaftsversichening sehr. Die 
Kommission hat seit langem - zusammen mit zahlrei-
chen Frauenorganisaüonen - ihre Einführung gefordert, 
so unter anderem in ihrer Vemehm-lassungsstellung-
nahme zur Botschaft über die Volksinitiative "flir einen 

'wirksamen Schutz der Mutterschaft" vom 17. Novem-
ber 1982 und.zur Revision der Krankenversicherung 
{Entwurf der Expertenkommission vom 2. November 
1990. Ergänzung zum Entwurf; Freiwillige Taggeld-
versicherung). Es entspricht dem Gebot der Gleich- .' 
Stellung von Frau und Mann, die Mutterschaft durch 
die Mutterschaftsversichemng als typisches Frauen-
risiko abzudecken. Typische Männerrisikeh werden be-
kanntlich seit langem durch die Militärversichemng 
aufgefangen. 

Eine Mutterschaftsversicherung ist zweifellos eine der 
gmndlegendsten sozial- iind familienpöliüschen Mass-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Familienpflicbten. Sie ist in unserem Land -
mehr als überfällig, besteht doch seit 1945 durch Art. 
34q[uinquies Abs. 4 der Bundesverfassung die entspre-
chende verfassungsrechtliche Gmndlage. , 

Die Kommission unterstützt den Vorentwurf, der einen 
Erwerbsersatz während eines löwöchigen Mutter-
schaftsurlaubs für erwerbstätige Frauen vorsieht, des-
halb grundsätzlich. Allerdings entspricht er einer ab-
soluten Minimallösung, welche nicht befriedigt. 

Wir halten den Einbezug aller Frauen in die Mutter-
schaftsversicherung für notwendig. Einzubeziehen sind 
namentlich die Nichterwerbstätigen und die im Betrieb 
mitarbeitenden Ehefrauen. Es ist unerlässlich, den 
Ausfall der geleisteten Erziehungs-, Betreuungs- und 
• Hausarbeit zu eritschddigeri. . 

Mit der Mutterschaftsversichemng (MSV) vyird ein 
neuer Zweig der Sozialversicherung geschaffen. Es ist 
daher von gmndlegender Bedeutung, dass von Anfang • 

1. Geltungsbereich: Anspruch auf Leistungen bei 
• Mutterschaft fiir Arbeitnehmerinnen und selbständi-
gerwerbende Frauen (Art. 2) 

1.1. Nichterwerbstätige Frauen 

Wir halten es für nicht akzeptabel, dass nur eine Lö-
sung für erwerbstätige Frauen vorgeschlagen wird. Es 
ist aus frauen- und gldchstellungspolitischer Perspek-
tive, aber auch aus sozial- und familienpolitischem 
Blickwinkel unverständlich, dass nichterwerbstätige . 
Frauen nicht in'das Mutterschaftsversichemngsgesetz 
(MSVG) einbezogen werden sollen. Es steht zu be-
fürchten, dass der Ausschluss der Nicbterwerbstätigen 
dazu führt, dass (eiiunal mehr) die erwerbstätigen ge-
gen die nicbterwerbstätigen Frauen ausgespielt werden 
können und dadurch die ganze Vorlage gefährdet wird. 
Dies kann unseres Erachtens nur dadurch verhindert . 
werden, dass auch die nichterwerbstätigen Frauen von 
vornherein einbezogen werden. Eine Mutterschaftsver-
sichemng, die einen wirksamen Schutz der Mutter-
schaft vorsieht muss für alle Frauen Gültigkeit haben. 

t 

Wir beantragen, auch die Nichterwerbstätigen in die 
MSV einzubeziehen. 

1.2. Erziehungs-, Betreuungs-und Hausarbeit 

Die Kommission setzt sich seit Jahren für die Gleich-
wertigkeit der Arbeitsfomien ein. Sie hat sich immer , 
wieder dafür ausgesprochen, dass geleisteVCrzie-
hungs-, Betreuungs- und Hausarbeit (welche ja bis an-
hin weit überwiegend von Frauen ausgeführt wird) als' 
gleichwertige Arbeitsform wie die Erwerbsarbeit be-
riicksichügt werden soll. Wir halten es für unabdiiig-
bar, dass die Erziehungs-, Betreuungs- und Hausarbeit 
gmndsätzlich gleichwertige Ansprüche in den Spzial-
versichemngen eröffnet. 

Die Gleichwertigkeit der Arbeitsformeil ist seit 1988 
im' neuen Eherecht verankert Auch in der 10. AHV-
Revision sollen alle jpormen gesellschaftlich notwendi-
ger Arbeit berücksichtigt werden. In der Militärversi-
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chemng, die fast ausschliesslich an Männer Leistungen 
erbringt ist dieses Anliegen zudem bereits berücksich-
tigt. In dieser Versichemng werden die Taggelder von 
Hausfraueii/Hausmänneni sowie von Töchtern/Söhnen, 
die im Haushalt oder im Familienbetrieb mitarbeitén, 
nach Massgabe des Verdienstes festgelegt welcher ei-
ner fremden Arbeitskraft für dieselbe Tätigkeit bezahlt 
werden müsste. 

Der vorliegende Entwurf berücksichtigt nur den Aus-
fall von Erwerbseinkommen. Die Situation der Allein-
erziehenden oder auch der egalitären und altemieren̂  
den Eltemschaft wird nicht beachtet (vgl. hierzu unsere 
Ausfühmngen zu Frage 2, Bemessung der Leistung, 
Art. 7). Aus frauenpoütischer Perspektive ist es uner-
lässlich, auch den Ausfall der geleisteten Erziehungs-, 
Betreuungs- und Hausarbeit zu entschädigen. Dieser 
Ausfall gesellschaftlich notwendiger Arbeit muss 
sowohl bei Nicbterwerbstätigen wie auch bei Erwerbs-
tätigen.entschädigt werden. 

Wir beantragen, den Einbezug der Erziehutigs-, Be-
treuungs- und Hausarbeit in die MSV zu prüfen. 

1.3. Ausschluss der freiwillig in. der AHV versicherten 
Personen (Art. 2 Abs. 1, Versicherte Personen) 

Leistungen nach dem MSVG sollen nur denjenigen 
Frauen zustehen, welche als Arbeitnebmerin oder als 
Selbständigerwerbende obligatorisch in der AHV ver-
sichert sind. Die Eidg. Kommission für Fraiienfragen 
hat intensiv darüber diskutiert, ob die frei\yillig in der 
AHV Versicherten tatsächlich von der MSV ausge-
schlossen werden sollen. , 

Bedauerlicherweise war aufgmnd der wenigen Hin-
weise zu dieser Problematik im Erläutemden Bericht 
keine klare Meinungsbildung möglich, sodass wir auf 
einen Antrag verzichten. 

1.4. Massgebender Lohn bzw. massgebendes Einkom-
men als Voraussetzung der Leistungen (Art. 2 Abs. 2, 
Versicherte Personen) 

In der MSV ist zu definieren, welche Ersatzeinkommen 
und welche Zeiten, die nicht als AHV-versichert gel-
ten, einen Anspnicb auf Versicherangsleistungen ge-
ben. Die vorgesehene Regelung (wie sie auf S. 11/12 
des Erläutemden Berichts ausgeführt wird) halten wir 
für unbefriedigend. 

So sollen Ersatzeinkommen wie Taggelder der Kran-
ken-' und Unfallversichemng keinen Anspmch auf 
Mutterschaftsleistungen-auslösen, da diese Ersatzein-
kommen nicht als massgebender Lohn im Sinne der 
AHV gelten. Dies bedeutet dass längerdauemde Fol-
gen eines Arbeitsunfalls zur Folge haben, dass die Be-

troffene von den Leistungen der MSV ausgeschlossen 
bleibt 

Art. 4 Abs: 2 des Vorentwurfs sieht hiiigegen vor, dass 
Arbeitnehmerinnen, welche vorübergehend keinen 
Lohn erhalten, leistungsberechtigt sind. Dies betiifft 
vor allem Arbeitnehmerinnen, welche aus gesundheit-
lichen Gründen während der Schwangerschaft lucht ar-
beiten können und dabei weder Lohn noch ein Ersatz-
einkommen erhalten, welches als Löhn ini Sinne des 
AHVGgilt 

Damit auch die Taggelder der Unfall- und Krankenver-
sidiemng, der verminderte Ansatz in der Arbeitslosen-
versicbemng und ähnliche Sachverhalte angemessen 
geregelt werden können, ist Art. 4 Abs. 2 zu ergäiizen 
(vgl. auch unsere Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 2). 

Wir beantragen, Art. 4 Abs. 2 wie folgt zu formulieren: 
"Der Bundesrat regelt die Fälle, in denen eine Arbeit-
nebmerin vorübergehend einen Lohnefsatz oder keinen 
Lohn erhalt." 

Zudem'muss ein sinngemässer Absatz 2 auch bei Art. 5 
(Anspruch der selbständigerwerbenden Frau) ßr die . 
Fälle, in denen eine sélbstandigerwerbendé Frau einen 
Einkommensersatz bezieht, formuliert werden. 

1.5. Karenzfrist von neun Monaten {Art. 4, Anspruch 
der Arbeitnehmerin) 

Eine Karenzfrist von neun Monaten lehnen wir ab. 

Eine solche Karenzfrist ist hauptsächlich für Arbeit-
nehmerinnen, die aus dem Ausland in die Schweiz 
kommen, sehr problematisch. Dies gilt für Schweize-
rinneil wie für Ausländerinnen. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum es notwendig sein soll, dass Arbeibieh-
merinnen während der gesamten Dauer der Schwanger-
schaft (= Karenzfrist) in der Schweiz ihre Erwerbs-
tätigkeit ausüben müssen, um in den Genuss dieser 
Leistungen zu jgelangen. Für beruflich mobile Personen 
entsteht so eine Lücke im Versichemngsschutz. 

Karenzfristen haben höchstens in freiwilligen Versi-
chemngen eine gewisse Berechtigung. In einer obliga-
torischen Versichemng erachten wir die Erfüllung aller 
anderen Voraussetzungen als ausreichend. 

Wir beantragen, die Karenzfrist von neun Monaten zu 
streichen. 
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2. Bemessung der Leistungen (Art. 7) 

Abs. 1 
Wir unterstützen es, dass die Entschädigung den Er-. 
werbsausfall deckt und sieb nach dem versicherten 
Verdienst richtet 

Abs. 2 
Die Leistung'sbegrenzung (Plafoniemng) nach oben ist 
angemessen und vertretbar. Die nach oben nicht be-

' grenzte BeiuagspfUcht entspricht dem Prinzip der So-
lidarität in den Sozialversicherungen und wird von uns 
ebenfalls unterstützt. 

nur 70% des Einkommens) und nicht dm vorher er-
zielten Lohn. Bemessungsgrundlage muss aber da*. 
vorher erzielte Lohn sem. Andere Versichemngs-
zweige kennen bereits entsprechende Lösungen für Ar-
beitslosigkeit oder aus anderen Gründen vèrmindarten 
Lohn (z.B. bei einem Unfall während;der Arbeitslosig-
keit siehe Art. 23 Abs. 2 der Verordnung zur Unfall-
versichemng). 

Wir beantragen, dass der Bundesrat beauftragt wird, 
eine Regelung der Bemessung des massgebenden Loh-
nes in Sonderfällen festzulegen. 

Abs. 3 
Hingegen ist die Regelung der Bemessung der Lei-
stungen nach Abs. 3 problematisch. Bei unregelmässi-
ger Erwerbstätigkeit oder bei starken Einkommens-
schwankungen soll für die Ermittlung der Entschädi-
gung auf das Erwerfoseinkomihen während des Jahres 
vor Antritt des Ürlaubs abgestellt werden. 

Eine solche Regelung wirkt sich nachteilig auf diejeni-
gen Personen aus, welche bereits Kinder haben und die 
mit ihrem Partner/ihrer Partnerin Kinderbetreuung und 
Bemfstätigkeit bis anhin alternierend oder nach dem 
egalitären Prinzip wahrgenommen haben. Bei der alter-
nièrenden Eltemschaft unteibrecben Frau und Mann 
abwecbslungsweise die Bemfstätigkeit und übemeh-
men während des Unterbmchs die Faniilientätigkeit. 
Bei der egalitären Eltemschaft reduzieren Frau und 
Mann die Erwerbstätigkeit auf je ca. 50% und über-
nehmen je zur Hälfte die Familientätigkeit. ' 

Auch für Alleinerziehende, die die Erwerbstäügkeit 
wegen ihrer Familienpflichten reduzieren, ergeben sich 
finanzielle Einbussen, da nur der Erwerbsausfall ent-
schädigt wird. . . 

Hier werden neue Lebensformen einmal mehr benach-
teiligt. Dies wird nur zu vermeiden sein, wenn - wie 
von uns gefordert - sowohl Erwerbs- als auch Betrcu-
ungsarbeit von vornherein berücksichtigt werden (vgl. 
hierzu unsere Ausführungen zu Frage l (Geltungsbe-
reich). 

Eventualantrag: Wenn der Geltungsbereich des Gesetr 
zes rächt im Sinne unserer Ariträge auf Einbezug der 
Nichterwerbstätigen sowie der Erziehungs-, Betreu-
ungs- und Häusarbeit erweitert wird ist mindestens die 
Setzung einer längeren Rahmenfrist zu prüfen. 

Des weiteren wenden wir uns entschieden gegen die 
auf S. 11 des Erläuternden Berichts angeführte Rege-
lung, bei Bezügerinnen von Taggeldem der Arbeitslo-
senversicherung dieses Taggeld als Bemessungs-
gmndlage der Leistungen nach dem MSVG zu erklä-
ren. Die Taggelder der Arbeitslosenversichemng ^ 
entsprechen einem vermindertem Betrag (80 oder gar 

3. Dauer des Urlaubs von 16 Wochen (Art 4, Art. 5; 
Art.329fOR) 

Die Kommission setzt sich seit langem für eine Min-
destdauer des Mutterschaftsurlaubs von 16 Wochen ein 
und erklärt sich daher mit der vorgesehenen Regelung 
einverstanden. ' , • \ 
Bei Mehrlingsgeburten und Frühgeburten sollte aller-
dings eine.Verlähgemng dieses Anspmchs möglich 
sein. Eine solche Verlängerong kennen mehrere euro-
päische Länder (z!B. Deutschland, Osterteich, Frank-
reich). 

Wir beantragen eine Verlängerung des Anspruchs auf 
Freistellung bei Mehrlingsgeburten und Frühgeburten. 

4. Adoptionsurlaub (Art 6 und Art 239g OR) 

4.1. Leistungsanspruch 

Die Kommission begrüsst das in Art. 6 zum Ausdruck 
kommende Anliegen, auch Adoptiveltern einen Lei-
stungsanspmch bei Aufiiabme eines Kindes zur späte-
ren Adoption zuzugestehen. Sachlich wäre es'unserer 
Auffassung nach eher gerechtfertigt den Àdoptionsur-
làub im Rahmen des Eltemurlaubs zu regeln. Da es je-
doch an einem solchen weiteihin fehlt unterstützen wir 
die vorgeschlagene Regelung. Besonders zu begrüssen 
ist dass ihn die Mutter oder der Vater beziehen kann.-

Wir sind zudem der Meinung, dass die Adoption der 
Geburt nicht gleichgestellt werden kann. Dennoch ge-
ben wir folgendes zu bedenken: Uns erscheint ein»-
seits der Anspmch von 4 Wochen etwa bei Säuglingen 
zu kurz bemessen. Anderseits nehmen die Anfordemn-
gen an Kind und (Adopäv-)Eltem mit zunärnieiidem 
Alter des Adoptivkindes nicht einfach ab. 
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4.2. Karenzfrist von neun Monaten 

Auch für Adoptiveltem ist analog zu Art. 4 für leibli-
che Mütter eine Karenzfrist von neun Monaten vorge-
seheu; 

Da wir die Kärenzfrist in der MSVG grundsätzlich ab-
lehnen (vgl. hierzu unsere Ausführungen zu Art. 4), be-
antragen wir, die Karenzfrist auch bei der Adoption zu 

, streichen. ' ' 

4.3. Anspruch auf Urlaub nach Art. 329g OR (neu) 

Die in Art 329g ÖR (neu) vorgesehene Einschränkung 
des Urlaubsanspmchs auf Arbeitriehmerinnen oder Ar-
beitnehmer, welche Anspmch auf eine Leistung der 
MSV haben, ist nicht nachvollziehbar. Auch Personen 
ohne diesen Anspmch können ein Kind adoptieren, îe 
sollen den gleichen Anspmch auf Freistellung haben 
wie Personen mit Leistungsansprüchen nach dem 
MSVG. 

Wir beantragen die Streichung von "die oder der eine 
Leistutig nach dem MSVG bezieht, ". 

5. Finanzierung (Art. 10-12) 

Die Kommission unterstützt die in den Art. 10 -12 des 
Entwurfs vorgeischlagene Finanziemng. Sie ist mass-
voll und praktikabel. , 

Sollte unsere Fordemng für einen weiteren Ausbau der 
MSV berücksichtigt werden, ist die Mitfinanziemng 
durch die öffenüiche Hand zu prüfen. 

6. Spätere Einführung von weiteren Leisturigen 

6.1. Mutterschaftsleistungen auch ßr nichterwerbstä: 
tige Mütter 

Wie wir bereits unter "(jmndsätzliches" erwähnt ha-
ben, betrachten wir die Vorlage als Minimallösung. 
Aus unserer Sicht ist der Einbezug aller Frauen sofort 
notwendig. Der Versichemng sollten sämüiche in der 
Schweiz wohnhafte Personen, also sowohl Erwerbstä-
tige wie auch Nichterwerbstätige, unterstellt sein.. 

6.2. Elternurlaub 

Die Schafffiing eines Eltemurlaubs betrachten wir als 
dringliches AnUegen, das mindestens mittelfristig re-
alisiert werden muss. 

Die Kommission hat sich bereits 1982 im Rahmen ih-
. rer Vemehmlassungsstellungnahme zur Mutterscbafts-
versichening nachdrücklich für die baldige Schaffung 
eines Eltemurlaübs für Mütter und Väter eingesetzt. 

Die Kommission spricht sich für einen bezahlten El-
temurlaub aus, welcher im Ànschluss an die Leistun-
gen der Mutterschaftsversicherung vb̂ ahlweise von der 
Mutter und/oder dem Vater innerhalb einer bestimmten 
Rahmenfrist (z.B. bis zum Ende des 3. Lebensjahres 
des Kindes) je nach bemflicher und persönlicher Si-
tuation bezogen werden kann. Die Eltem sollten den 
Urlaub unter sich aufteilen können (mit Wechselinög-
lichkeiten). Während des Eltemurlaubs muss ein um-
fassender Kündigungsschutz besteben. Teilzeitarbeit in 
Kombination mit dem Ëltemurlaub ist zu ermöglichen. 

i 

Die notwendigen Mittel sind von der gesamten Bevöl-
kèmng als Solidarleistungeii zu erbringen. Dabei muss 
der ünterschiedUchen wirtschaftUchen Leistungsfähig-
keit der und des Einzélnen Rechnung getragen werden. 
Es erscheint uns daher erforderUch, dass verschiedene 
Finanzienmgsmodelle untersucht und geprüft werden. 

Neben den Bedarfsleistungen für nichterwerbstätige 
Frauen soll nun laut dem Erläuternden Bericht zum 
Vorentwurf auch die Schaffung eines Eltemurlaubes zu 
einem späteren Zeitpunkt, in einem zweiten Schritt, 
geprüft werden. Diese pragmatische Haltung erscheint 
uns angesichts der massiven Ablehnung gewisser Krei-
se gegen die Einführung einer MSV verständlich. Al-
lerdings sei daran erinnert, dass ein Eltemurlaub der 
Eltem-Kind-Beziehung dient und (eigenüich) eine fa-
milienpoliüsche Selbstverständlichkeit sein-müsste, 
welche wiederum der ganzen Gesellschaft zugute 
käme. 

Es ist unabdingbar, dass mit den Vorbereituiigsarbeiten 
für einen,bezahlten Eltemurlaub zumindest sofort nach 
dem Inkrafttreten der vorgesehenen Minimallösiung be-

. gönnen wird. In der Botschaft ist ein klarer Zeitbori-
zont vorzugeben, um sicherzustellen, dass auch in die-
ser Frage eine konkrete Lösung anvisiert wird. 

Die Eidg. Konunission für Frauenfragen weiss, wie -
schwierig es ist in der Schweiz familienr und sozial-
politische Vorlagen zu realisieren. Umso mehr müssen 
aber die kommenden Jahre genutzt werden, um Vor-
schläge zu formulieren und breit zur Diskussion zu 
stellen. 

Wir beantragen, Inder Botschaft festzuhalten, dass in 
der nächsten Legislaturperiode mit der Erarbeitung ei-
nes Gesetzesentwurfs ß r einen Eltemurlaub begonnen 
und eine entsprechende Vorlage bis spätestens im Jahr 
2000 vorliegen wird. , ' 
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